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Zwischen 

der Stadt Ahrensburg, 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Michael Sarach 

nachstehend „Stadt“ genannt 

und 
dem Verein, Spiel Sport Club Hagen Ahrensburg von 1947 e. V, 
vertreten durch den Vorstand Herrn Ole Junker, Frau Birte Voss 

und Herrn Günter Feigl, gemäß § 26 BGB 

nachstehend „Verein“ genannt 

wird folgender 

N U T Z U N G S V E R T R A G 

geschlossen: 

§ 1
Nutzungsobjekt 

Die Stadt ist Eigentümerin bzw. Erbbauberechtigte der Sportanlage Am Hagen, Hage-
ner Allee 121, 22926 Ahrensburg. Die Sportanlage umfasst die Flurstücke 4/2, 4/3, 
214 (tlw.), 217 der Flur 5. Die Lage ist im beiliegenden Lageplan (Anlage 1), welcher 
Bestandteil dieses Vertrages ist, farbig gekennzeichnet. 

Die Anlage umfasst folgende Anlagen und Gebäude 

a) Mehrzweckhaus mit angrenzendem Parkplatz
b) Rasenplatz (Käfiganlage)
c) Kunstrasenplatz
d) Rasenplatz (Trainingsanlage)
e) Grandplatz
f) Laufbahn
g) Weitsprung- und Kugelstoßanlage
h) Soccer-Court-Anlage
i) Tennis-Vereinshaus
j) 7 Außen-Tennisplätze
k) Nebenflächen (ausgenommen Knickanlage Hagener Allee, Brauner Hirsch und

Knick zum Jugendtreff Hagen) (Anlage 2)

Für das Flurstück 4/2 wurde mit Datum vom 17.10.1985 ein Erbbaurechtsvertrag für 49 
Jahre, beginnend mit dem Tag der Eintragung, (bis zum Jahr 2035) zugunsten des SSC 
Hagen abgeschlossen mit der Option, das Erbbaurecht um weitere 49 Jahre zu verlän-
gern. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Tennis-Vereinshauses und der Außen-
Tennisplätze erfolgt ausschließlich in Eigenregie des Vereins. 

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sporthauses wird durch eine Nutzungsver-
einbarung vom 16.02.1994 geregelt. 
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Die zu übernehmende Sportanlage (Sportanlagen a) bis h) und k) befindet sich in einem 
Zustand gemäß Übernahmeprotokoll und ist grundsätzlich den Bedürfnissen des Sports 
entsprechend ausgestattet. Der Grandplatz ist als Sportplatz nur eingeschränkt nutzbar 
und abgängig. 

Für die Pflege des Kunstrasenplatzes wird dem Verein ein entsprechendes Pflegegerät 
(gebraucht) zur Verfügung gestellt (§ 11 Nr. 11.). 

§ 2
Nutzungsumfang 

(1) Die Stadt überträgt dem Verein im Rahmen dieses Vertrages das Recht zur un-
entgeltlichen Nutzung des beschriebenen Nutzungsobjekts für gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung und im Sinne der Satzung des Vereins.
Eine Weitergabe des Nutzungsrechts insgesamt und Veräußerungen des Nut-
zungsobjekts oder einzelner Objektteile sind dem Verein nicht gestattet. Das
übertragene Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere auch das Hausrecht für die
gesamte Sportanlage.

(2) Der Verein verpflichtet sich, die Sportanlage einschließlich der Gebäude und der
Nebeneinrichtungen nur für sportliche bzw. unmittelbar damit verbundene Zwe-
cke im Rahmen seiner satzungsgemäßen Vereinsarbeit zu nutzen und fachge-
recht zu pflegen.

(3) Der Verein verpflichtet sich, den Schulen in den Vormittagsstunden (d. h. bis
14:00 Uhr) die Nutzung der Außensportanlagen zu ermöglichen. Eine schulische
Nutzung der Sportanlage in den Nachmittagsstunden bedarf einer rechtzeitigen
Absprache zwischen Schule und Verein.

(4) Der Verein ist weiterhin verpflichtet, der Stadt nach rechtzeitiger Absprache die
Sportanlage für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, soweit Belange des
Vereins nicht gestört werden.

(5) Über eine Mitnutzung der Anlage durch andere Nutzer entscheidet der Verein.
Bei auswärtigen Nutzern, die die Anlage regelmäßig nutzen wollen, ist die Zu-
stimmung der Stadt einzuholen. Für Ahrensburger Nutzergruppen (Sportvereine,
VHS, Feuerwehr, schulische Veranstaltungen, private/dienstliche Veranstaltun-
gen  der Stadt Ahrensburg) darf ein Nutzungsentgelt nicht erhoben werden.

§ 3
Pflichten und Aufgaben 

Der Verein ist verpflichtet, die Sportanlage durch laufende Pflegemaßnahmen und 
sonstige geeignete Maßnahmen in einem gepflegten, funktionsfähigen und verkehrssi-
cheren Zustand zu erhalten. Er übernimmt den Unterhalt der Sportanlage in eigener 
Zuständigkeit mit insbesondere folgenden Aufgaben: 

(1) Überwachung der gesamten Sportanlage mit Gebäuden und Nebeneinrichtun-
gen. Soweit durch Schäden Gefährdungen der Benutzer erkennbar sind, muss
der Sportverein eine Nutzung untersagen, dies gilt insbesondere bei Gefahr im
Verzuge.
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(2) Der Verein übernimmt die Überwachung des Energieverbrauchs, insbesondere
des Strom- und Gasverbrauchs sowie der Entnahmemengen des Brunnens
durch regelmäßige Kontrollen. Die Zählerstände aller einzelnen Verbrauchs-
messgeräte sind monatlich abzulesen und jeweils bis zum 5. eines Monats dem
FD IV.4/Zentrale Gebäudewirtschaft mitzuteilen. Die Entnahmemengen des
Brunnens sind in das Beregnungsbrunnen-Betriebsbuch einzutragen (Anlage 3).
In diesem Rahmen ist auch die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit der tech-
nischen Einrichtungen für die Sportanlage (z. B. Flutlicht- und Beregnungsanla-
gen) regelmäßig zu prüfen und zu warten (siehe auch § 5 Abs. 2).

(3) Der Verein übernimmt die Reinigung und erstellt hierfür einen Reinigungsplan,
der der Stadt zu übergeben ist. Weiterhin obliegt dem Verein die Pflege aller
übergebenen Gebäude, Geräte, Außenanlagen und Nebeneinrichtungen ein-
schließlich der Umzäunung, der Bäume, Sträucher und Büsche. Insbesondere ist
die regelmäßige Wartung und Pflege gemäß Pflegeplan (Anlage 4) durchzufüh-
ren. Ebenso überprüft und sichert der Verein regelmäßig die ordnungsgemäße
Funktion der Sportgeräte. Die vorgeschriebene gutachterliche Bemusterung der
Bäume und Baumgruppen im belaubten/unbelaubten Zustand erfolgt durch Be-
auftragte der Stadt. Die Pflege des Kunstrasens ist durch den Verein zu doku-
mentieren.

§ 4
Bauliche Maßnahmen 

(1) Der Erhalt des ordnungsgemäßen baulichen Zustandes der Anlage einschließlich
Installationen, Brandschutz, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sowie Hei-
zung und Elektrik, insbesondere auch der Gebäude im Sinne des § 836 BGB ob-
liegt der Stadt. Schäden am bzw. im Gebäude sind der Stadt unverzüglich zu
melden.
Ausgenommen sind Reparaturkosten gemäß § 5 Ziff. 2.1.

(2) Die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung der baulichen Anlagen oder ihrer
Teile bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Stadt. Erforder-
liche öffentlich rechtliche Genehmigungen z. B. Baugenehmigungen sind vom
Verein zu beantragen und werden durch diese Zustimmung nicht ersetzt.

(3) Der Zutritt zum Nutzungsobjekt und einzelnen Räumen wird durch eine elektri-
sche Schließanlage geregelt. Die Programmierung der Zutrittsberechtigung und
die Herausgabe der für den Zutritt erforderlichen Transponder erfolgt durch die
Stadt in Absprache mit dem Verein.

§ 5
Kosten, Lasten, Abgaben 

(1) Der Verein übernimmt alle mit dem Betrieb der Sportanlage verbundenen Kos-
ten; es sind insbesondere die Kosten für:
1.1 Abfallentsorgung 
1.2 Unterhaltung und Pflege der Innen- und Außenanlagen 
1.3 Sach- und Haftpflichtversicherung 
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Die Kosten für Strom, Gas, Frischwasser, Abwasser werden durch die Stadt ge-
tragen und direkt mit dem Versorgungsunternehmen abgerechnet. 

(2) Außerdem übernimmt der Verein folgende Kosten:

2.1 Reparaturkosten an Gebäuden bis zu einer Höhe von 500 € zzgl. MwSt. 
im Einzelfall, höchstens jedoch bis zu einer Höhe von 5 % der in § 11 
Abs. 1 genannten Summe jährlich. Die Kosten für Schönheitsreparaturen 
gehen zu Lasten des Vereins wie z. B. Tapezieren bzw. Streichen der 
Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper einschließlich der Hei-
zungsrohre, der Innentüren und der Fenster und Außentüren von innen 
etc. 

2.2 Reinigung der gesamten Anlage einschließlich Gebäudereinigung 
2.3 Wartung der Sport-, Pflegegeräte und Maschinen 
2.4 Reparaturen an den vom Verein übernommenen Sportanlagenpflegegerä-

ten 
2.5 Reparaturen und Wartung aller mit der Sportanlage verbundenen Einrich-

tungen 

§ 6
Werbung 

Die Stadt gestattet dem Verein, innerhalb der überlassenen Anlage stationäre und 
transportable Werbeflächen zu betreiben. Baurechtliche Vorschriften sind zu beachten, 
entsprechende Genehmigungen sind vom Verein einzuholen. 

Werbung für Tabakwaren, Alkohol und Drogen sowie mit sexistischem und fremden-
feindlichem Inhalt ist nicht zulässig. 

Namensgebungen der Sportanlagen im Rahmen des Sport-Sponsoring bedürfen vorab 
der schriftlichen Zustimmung der Stadt. 

§ 7
Gewährleistung, Verkehrssicherung, Haftung 

(1) Die Stadt übernimmt für Größe und Beschaffenheit des Grundstückes keine Ge-
währ.

(2) Der Verein übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für die Sportanlage, ihre
Zufahrten und angrenzenden Gehwege im Rahmen der gemeindlichen Rechts-
vorschriften.

(3) Die Benutzung der Sportanlage, der dazugehörigen Anlagen und Geräte ge-
schieht grundsätzlich auf eigene Gefahr. Vor jeder Benutzung sind die Sportan-
lage, die dazugehörigen Anlagen und Geräte auf ihre ordnungsgemäße Beschaf-
fenheit für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die jeweils verant-
wortliche Person hat sicherzustellen, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht
benutzt werden.
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(4) Der Verein ist verpflichtet, Gefahren für die Sicherheit und Ordnung entgegenzu-
wirken. Er haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden,
die der Stadt an den überlassenen Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen
durch die Nutzung im Rahmen dieses Vertrages entstehen, es sei denn, er weist
nach, dass die Schäden außerhalb der vertragsgerechten Nutzung verursacht
worden sind und der Verein bzw. seine Mitglieder oder sonstige Nutzungsberech-
tigte den Schadensfall nicht herbeigeführt haben. Schäden, die auf normalem
Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung. Unberührt bleibt auch die
Haftung der Stadt als Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von
Gebäuden gemäß § 836 BGB, unter Ausschluss der Haftung des Vereins nach
§ 837 und § 838 BGB.

(5) Der Verein ist verpflichtet, die Stadt unverzüglich von erkennbaren Mängeln an
Grundstück und Gebäuden zu unterrichten, die zu einer Haftung der Kommune
als Grundstückeigentümer gemäß § 836 BGB führen können. Soweit sofortige
Maßnahmen erforderlich sind, um jede Gefahr für Personen und Sachen zu ver-
meiden, veranlasst der Verein diese selbst und informiert die Stadt unverzüglich
über die getroffenen Maßnahmen. Die Stadt ersetzt dem Verein alle Kosten, die
ihm bei der Durchführung einer sofort erforderlichen Maßnahme entstehen.

(6) Der Verein stellt die Stadt von etwaigen gesetzlichen Haftungsansprüchen seiner
Mitglieder, Bediensteten und Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen
und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung
der überlassenen Sportanlage, der dazugehörigen Anlagen und Geräte sowie
der Zugänge zu den Räumen und internen Anlagen stehen. Diese Regelung ent-
fällt, wenn der Schaden durch einen verkehrsunsicheren Bauzustand der Ge-
bäude oder durch die Stadt oder ihrer Bediensteten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht worden ist.

(7) Der Verein verzichtet seinerseits auf Haftpflichtansprüche gegen die Kommune,
deren Bedienstete und Beauftragte. Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme
verzichtet der Verein auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen.

(8) Die in Ziff. 6 und 7 geregelten Freistellungsverpflichtungen und Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht soweit der Schaden von der Stadt, deren Bedienstete
und Beauftragte vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist oder auf
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht. Von die-
ser Vereinbarung bleibt ferner die Haftung der Stadt als Grundstückeigentümerin
für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB unberührt.

(9) Für Wertsachen, Bargeld, Garderobe und andere Gegenstände wird von der
Stadt keine Haftung übernommen.

§ 8
Versicherungen 

(1) Der Verein hat auf seine Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu
unterhalten, die die in § 7 genannten Haftpflichtfälle einschließlich der Freistel-
lungsverpflichtung abdeckt. Der Nachweis ist bei der Stadt einzureichen.
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(2) Die Stadt versichert das Nutzungsobjekt gegen Feuer, Sturm und Leitungswas-
serschäden, nicht jedoch gegen Einbruch, Diebstahl und Glasbruch. Eine Inven-
tarversicherung ist ggf. vom Verein abzuschließen.

§ 9
Duldungspflichten des Nutzers 

(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, das Nutzungsobjekt nach vorheriger telefoni-
scher oder schriftlicher Anmeldung bzw. per E-Mail beim Platzwart zu betreten
oder zu besichtigen. Bei Gefahr im Verzuge entfällt die Verpflichtung zur vorheri-
gen Anmeldung. Eine Genehmigung seitens des Vereins ist dann entbehrlich.
Gleiches gilt auch für Beauftragte der Stadt, die bauliche Maßnahmen, War-
tungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen haben.

(2) Die Stadt hat das Recht, nach Ankündigung Kanal-, Gas-, Wasser- und Kabellei-
tungen u. ä. auf der Nutzungsfläche und im Nutzungsobjekt zu verlegen und zu
betreiben sowie sonstige erforderliche bauliche Maßnahmen an der vorhandenen
Bausubstanz durchzuführen. Hierdurch verursachte Behinderungen hat der Ver-
ein zu dulden.

§ 10
Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 01.01.2018 und gilt für die Dauer von zwei Jahren.

Er verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf der Ver-
tragszeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.

Bei Einvernehmen beider Vertragsparteien kann der Vertrag zum Ablauf eines
Kalenderjahres aufgelöst werden.

(2) Der Verein kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn die Stadt ihren Verpflichtun-
gen gemäß § 12 hinsichtlich der vereinbarten Zahlung nicht nachkommt.

Der Verein kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn die Fortführung wirtschaft-
lich unzumutbar ist. Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit liegt vor, wenn ein kos-
tendeckender Betrieb nicht möglich gewesen ist und dieser Tatbestand absehbar
nicht geändert werden kann. Prüffähige Unterlagen sind der Stadt vorzulegen.

(3) Die Stadt kann den Vertrag kündigen, wenn der Verein trotz schriftlicher Abmah-
nung schuldhaft gegen wesentliche vertragliche Verpflichtungen oder gesetzliche
Bestimmungen verstößt.

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kann
eine Kündigung ebenfalls fristlos erfolgen.

(5) Entsprechende Entschädigungsleistungen für durch den Verein geleistete Inves-
titionen richten sich nach § 15 dieses Vertrages.
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(6) Für den Fall einer ordentlichen Kündigung des Vertrages durch die Stadt ver-
pflichtet sich die Stadt, mit dem Verein über Lösungen zu verhandeln, die das
Ziel haben, es dem Verein zu ermöglichen, auch zukünftig seinen Vereinszweck
in angemessenen Umfang zu erfüllen.

§ 11
Jährliche Bezuschussung 

(1) Zur Durchführung aller Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der
Sportanlage auf der Grundlage dieses Vertrages erhält der Verein von der Stadt
einen pauschalierten Zuschuss in Höhe von 52.000 € jährlich zuzüglich der ggf.
anfallenden Umsatzsteuer.

(2) Zur Deckung der laufenden Kosten zahlt die Stadt im Voraus vierteljährlich Ab-
schlagzahlungen, jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. jeden Jahres.

(3) Der Verein ist verpflichtet, jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres einen Verwen-
dungsnachweis über den pauschalierten Zuschuss bei der Stadt unter Berück-
sichtigung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben einzureichen.

(4) Am Jahresende nicht benötigte Mittel können in das Folgejahr übertragen und
zweckgemäß verwendet werden.

(5) Es ist außerdem möglich, nicht benötigte Mittel für die laufende Kinder- und Ju-
gendarbeit des Vereins zu verwenden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ver-
tragsbestimmungen eingehalten werden und eine jährliche Prüfung des Zustan-
des der Sportanlage durch Vertreter/innen der Stadt keine Beanstandungen er-
geben hat.

(6) Sollte eine Unterdeckung durch Mehrkosten entstehen, die für beide Seiten nicht
vorhersehbar waren und trotz eines wirtschaftlichen Verhaltens des Vereins nicht
aufzufangen sind, führen beide Seiten erneute Finanzierungsgespräche.

(7) Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt für März 2017 veröffentlichte Ver-
braucherpreisindex für Deutschland um mehr als 5 % nach oben oder unten,
kann jede Partei die Aufnahme von Verhandlungen über eine angemessene An-
passung des Zuschusses verlangen. Ändert sich danach der Index wieder um
jeweils mehr als 5 % gegenüber dem Vorjahr, so kann wiederum jede Partei die
Aufnahme von Verhandlungen verlangen.

(8) Die Stadt ist berechtigt, den Zuschuss oder Teile des Zuschusses zurückzufor-
dern oder mit zukünftigen Zuschusszahlungen aufzurechnen, wenn die Prüfung
der Abrechnung ergibt, dass der Zuschuss oder Teile des Zuschusses nicht ent-
sprechend den Vorgaben dieses Vertrages verwendet worden sind.

(9) Die Stadt kann die Zahlungen einstellen, wenn Vertragsbestimmungen durch den
Verein nicht eingehalten werden, insbesondere die Pflichten gemäß der §§ 3, 4
und 5 verletzt werden.

(10) Der Zuschussbetrag wird neu festgesetzt, wenn sich das Nutzungsobjekt verklei-
nert oder vergrößert oder wenn Anlagen außer Betrieb genommen werden müs-
sen.
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(11) Zur Durchführung der Unterhaltungsarbeiten, insbesondere zur Pflege des
Kunstrasenplatzes wird dem Verein bis zu einem Betrag von 15.000 € ein Kom-
pakttraktor mit Zubehör zur Verfügung gestellt. Der Traktor wird vom Verein in 
Abstimmung mit den Stadtbetrieben Ahrensburg/Bauhof und dem Hersteller des 
Kunstrasenplatzes beschafft. Sämtliche Betriebskosten trägt der Verein. Für die 
Unterbringung des Traktors stellt die Verwaltung dem SSC Hagen eine Fertigga-
rage zur Verfügung (rd. 3.000 €).

§ 12
Investitionskostenzuschüsse 

Investitionskosten sind Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, z. B: 
Baumaßnahmen oder Beschaffungen von beweglichen Sachen. Einzelinvestitionen, die 
einen Betrag von 3.000 € ohne MwSt. übersteigen, sind nicht aus dem jährlichen Zu-
schuss gemäß § 12 zu finanzieren. 
Über die Notwendigkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Investitionsmaßnahmen 
über 3.000 € ohne MwSt. wird im Rahmen der Sportförderung auf Antrag durch Be-
scheid im Wege der Einzelfallprüfung entschieden. Die Anträge sind vom Verein jeweils 
spätestens bis zum 15.03. des Vorjahres, für welches die Maßnahme geplant ist, zu 
stellen. Für sofort notwendige Anschaffungen kann ein Antrag auch außerhalb der ge-
nannten Frist gestellt werden. 

§ 13
Prüfungsrechte 

Der zuständige Fachdienst und das Rechnungsprüfungsamt sind berechtigt, jederzeit 
die Verwendung der Zahlung durch den Verein zu überprüfen. Der Verein gewährt hier-
zu die Einsicht in die entsprechenden Akten, Konten, Buchführungsbelege und Rech-
nungsunterlagen, und gibt die erforderlichen Auskünfte. 

§ 14
Beendigung des Vertragsverhältnisses 

(1) Die Sportanlage wird, sofern nachträglich nichts anderes vereinbart wurde (z. B.
genehmigte Erweiterung der Anlage), bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses
in dem Zustand zurückgegeben, in dem sie sich zu Vertragsbeginn befunden hat.
Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch wird hiervon nicht berührt.

(2) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Verein auf Verlangen der Stadt
verpflichtet, Einrichtungen, Einbauten und sonstige bauliche Anlagen, die vom
Verein eingebaut wurden, innerhalb einer zumutbaren Frist auf dessen Kosten zu
entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

(3) Die Stadt ist berechtigt, Einrichtungen und bauliche Anlagen auf Kosten des Ver-
eins beseitigen zu lassen, wenn der Verein seinen Verpflichtungen gemäß § 14
Abs. 2 innerhalb einer gestellten Frist nicht nachkommt.

(4) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Traktor einschließlich des Zu-
behörs an die Stadt zurückzugeben.
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(5) Ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich gemäß § 951 BGB für errichtete Einrich-
tungen, Einbauten und sonstige bauliche Anlagen ist ausdrücklich ausgeschlos-
sen.

(6) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass dem Verein – unabhängig von
einer etwaig eintretenden zukünftigen Wertsteigerung – bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses keinerlei Entschädigungsansprüche in Bezug auf die von dem
Verein mit öffentlichen Fördermitteln getätigten Investitionen zustehen. Ein dies-
bezügliches Wegnahmerecht des Vereins ist ausgeschlossen.

§ 15
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

(2) Vor Vertragsbeginn ist ein Übernahmeprotokoll zu erstellen, in dem insbesondere
der Bauzustand der einzelnen Anlagen dokumentiert wird.

(3) Die Nutzungsvereinbarung vom 16.02.1994 wird zum 01.01.2018 aufgehoben.

(4) Sollte eine Bestimmung des Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich, die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine andere ihr mög-
lichst gleichkommende rechtswirksame Regelung zu ersetzen.

Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt. Die Stadt und der Verein erhalten 
jeweils eine Ausfertigung. 

Ahrensburg, Ahrensburg, 

Stadt Ahrensburg Spiel Sport Club Hagen Ahrensburg 
von 1947 e. V 

Michael Sarach (DS) Der Vorstand 
Bürgermeister 



Anlage 1 zum Nutzungsvertrag



Anlage 2 zum Nutzungsvertrag



Anlage 3 zum Nutzungsvertrag
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WEITZEL 
SPORTSTÄTTENBAU 

Sportfreianlagen bau 
Kunststoffrasen- und Kunststoffbeläge 
Garten- und Landschaftsbau 
Renovation und Pflege 

Anleitung zur Pflege , Instandhaltung und 
Nutzung 

von 

POLISPORT-Kunststoffrasensysteme mit gummi-sand 
verfüllter Polschicht 

Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Sportfläche und 
gegebenenfalls der dazugehörenden technischen 
Einrichtungen sind folgende Maßnahmen zu ergreifen. 

1. Die Sportfläche muss regelmäßig einer
Unterhaltungspflege unterzogen werden.

2. Die zur Sportanlage dazugehörigen technischen
Einrichtungen müssen ständig gewartet werden.

3. Bei Verlust der Funktionsfähigkeit der Sportfläche
und gegebenenfalls der technischen Einrichtungen
sind unverzüglich Schritte zur Wiederherstellung
einzuleiten.

4. Die Sportflächen und gegebenenfalls auch die
technischen Einrichtungen sind regelmäßig zu
inspizieren.

5. Sportflächen und technische Einrichtungen sind nur
nach Herstellervorschrift zu nutzen.

Hans-Joachim Weitzel Hauptsitz: Niederlassung: Stadtsparkasse Wedel Gesthäfüführer: 
GmbH&Co.KG Großer Moorweg 1 Rachower Moor 7 IBAN: DE28221S17300000003425 Joachim Weitzel 

Sportstättenbau 25436 Tornesch 19406 Sternberg BIC: NOIADE21WED 
Pers. haft. Gesellschaft: 

E-Mail: service@hjweitzei.de Tel. +49 (0)4122 9534-0 Tel. +49 (0)3847 4322-0 USt.-ld-Nr.: DE 134523007 Weitzel & Co. Verwaltungs GmbH 
Internet: www.hJweitzel.de Fax +49 (0)41'2 9534-28 Fax +49 (0)3847 4322-66 AG Pinneberg HRA 810 El AG Pinneberg HRB 53 3 EL 

Anlage 4 zum
Nutzungsvertrag
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